
Die Sicherung der Gleichberechtigung im Sinne des 
§ 2 wird noch manches Umdenken verlangen, vor 
allem auch von Vorgesetzten, Kaderleitern und Kolle
gen (vielleicht auch Kolleginnen?) gegenüber Männern, 
die Kinder haben. Es ist nicht selbstverständlich und 
steht im Widerspruch zu § 2 des FGB-Entwurfs, wenn 
allein die Frau stets pünktlich bei Arbeitsschluß den 
Betrieb verlassen muß, weil die Kinder aus dem Kin
dergarten oder dem Hort geholt werden müssen. Es 
ist nicht selbstverständlich, daß allein die Frau auf 
die Teilnahme am Parteilehrjahr verzichtet, weil s i e 
häusliche Pflichten zu erfüllen hat. Und es ist auch nicht 
selbstverständlich, daß allein die Frau bei Erkrankung 
eines Kindes zu Hause bleibt. Das Verständnis für die 
Rolle und die Pflichten auch des Mannes in der Fa
milie wird im Arbeitsleben und im gesellschaftlichen 
Leben wachsen müssen. Und vielleicht werden sich die 
Kaderabteilungen der Betriebe, in denen die Ehegatten 
beschäftigt sind, wegen der Lösung manches Problems 
verständigen müssen.
Die Bedeutung der Erziehung der Kinder in der Fa
milie wird seit Jahren hervorgehoben. Im besonderen 
wies das Jugendkommunique des Politbüros des ZK 
der SED vom September 1963 auf die Rolle der Fami
lie hin2', und auch das Gesetz über das einheitliche 
sozialistische Bildungssystem vom 25. Februar 1965 
(GBl. I S. 83) widmet der Familienerziehung große 
Aufmerksamkeit. Es ist deshalb selbstverständlich, 
daß das Familiengesetzbuch der Erziehung der Kin
der einen breiten Raum widmet und die Erziehung 
der Kinder zu gesunden und lebensfrohen, tüchtigen 
und gebildeten Menschen als vorrangige Aufgabe der 
Eltern bezeichnet.
Daß aus einer Ehe eine Familie, erwächst, daß die Er
ziehung der Kinder eine bedeutende Aufgabe der 
Eltern ist, daß der Inhalt der Erziehung im besonde
ren und im einzelnen beschrieben wird, ist einer der 
tragenden Gedanken des Gesetzes. Die Grundsatzbe
stimmung des § 3, die das Recht und die Pflicht der 
Bürger festlegt, ihre familiären Bindungen im Inter
esse aller Familienmitglieder zu nutzen — sie ist die 
erste Stelle des Gesetzes, welche die Erziehungsver
pflichtung der Eltern enthält —. ist zugleich mit einem 
weiteren Grundsatz verbunden: „Die sozialistische Ge
sellschaft erwartet von allen Bürgern ein verantwor
tungsvolles Verhalten zur Ehe und Familie.“ In 
diesem Satz sind bereits die Grundgedanken ausge
sprochen, die dann in den Bestimmungen über die 
Scheidung einer Ehe (§§ 24 ff.) niedergelegt sind.
Zur Zeit beschäftigen sich das Oberste Gericht und 
die Bezirksgerichte mit Fragen der Ehescheidung, d. h. 
also gerade mit Erscheinungen, die in ihrer Mehrzahl 
auf einem nicht verantwortungsvollen Verhalten zur 
Ehe und Familie beruhen. Wir haben bereits oben 
darauf hingewiesen, daß es für uns kein Dogma der 
Unauflösbarkeit der Ehe gibt. Bei den gegenwärtigen 
Untersuchungen über die Ursachen von Ehescheidungen 
geht es auch weniger darum, einzelne fehlerhafte Ur
teile oder die „Scheidungsfreudigkeit“ oder „Scheidungs
feindlichkeit“ einzelner Gerichte zu untersuchen. Es 

* geht vielmehr darum, daß jede Scheidung einer Ehe 
ein Signal dafür ist, daß in unserer Gesellschaft etwas

2!) Schriftenreihe des Slaatsrates Nr. 5/1963, S. 34/35.

nicht in Ordnung ist, daß Menschen unüberlegt, unvor
bereitet, leichtfertig eine Ehe geschlossen haben, daß 
es ihnen nicht gelingt, mit Problemen des Familien
lebens fertig zu werden, daß möglicherweise auch in 
unserer Entwicklung Konflikte entstehen, die sich auf 
die Ehe auswirken und von den Partnern nicht ge
löst werden können, und daß hieraus bei einem von 
ihnen oder bei beiden das Verlangen nach Auflösung 
der Ehe erwächst.
Die Erziehung zum verantwortungsvollen Verhalten 
zur Ehe und Familie, die oft schon mit dem Vorbild 
der Eltern beginnt, ist aber eine gesellschaftliche Auf
gabe, die in weitestem Sinne Vorbeugung bedeutet. 
Dem entspricht es auch, daß in der Grundsatzbestim
mung des § 4 den staatlichen Organen — genannt sind 
die Organe der Volksbildung, der Jugendhilfe und des 
Gesundheitswesens sowie die Organe der Rechtspflege 
— die Pflicht auferlegt wird, den Ehegatten in ihrem 
Bestreben, sozialistische Ehebeziehungen zu entwik- 
keln und die Kinder gut und im sozialistischen Sinne 
zu erziehen, zu helfen.
Es bleibt aber nicht bei einer Forderung, sondern § 4 
Abs. 2 legt die Verpflichtung der staatlichen Organe 
fest, in Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen 
Organisationen Ehe- und Familienberatungen einzu
richten. Hierbei werden die Erfahrungen aus solchen 
Beratungen, die bisher an verschiedenen Stellen — 
Nationale Front, DFD, ärztliche Einrichtungen — ge
sammelt wurden, genutzt werden müssen. Hiervon 
ausgehend, getragen von reifen Menschen und ausge
stattet mit den neuesten Erkenntnissen der Wissen
schaft in der Psychologie, Medizin und Pädagogik, wird 
ein Netz derartiger Beratungsstellen entwickelt wer
den.

*

Die Diskussion über den vorliegenden Entwurf des 
Familiengesetzbuchs, die jetzt beginnt, soll in allen 
Schichten der Bevölkerung von Frauen und Männern 
geführt werden. Es wäre falsch und würde nicht 
dem Charakter des Gesetzes als Grundgesetz der Fa
milie entsprechen, wenn die Volksaussprache überwie
gend eine Frauendiskussipn werden würde. Die Dis
kussion sollte sehr spezialisiert geführt werden und 
die vielfältigen Gedanken von Männern und Frauen, 
von jungen und alten Eheleuten, von noch nicht ver
heirateten Menschen und von Angehörigen der ver
schiedensten Berufe aufgreifen. Die Mitarbeiter der 
Rechtspflegeorgane werden dabei die Aufgabe haben, 
Fragen aus der Bevölkerung richtig zu beantworten, 
damit sich die öffentliche Meinung auch auf Grund 
richtiger Vorstellungen über den Gesetzentwurf bildet; 
sie werden andererseits aufmerksam und sorgfältig 
alle Meinungen registrieren und zur Bearbeitung wei
tergeben.
Es geht weder um eine Diskussion einzelner juristi
scher Institutionen noch um eine allgemeine Diskus
sion, sondern es kommt darauf an, in der Erkenntnis 
des Zusammenhangs zwischen der Weiterentwicklung 
der Familie und unserer Perspektive bis 1970 und 1980 
schon die Diskussion über den Gesetzentwurf zu einer 
Weiterentwicklung unserer sozialistischen Demokratie, 
zu einer Entwicklung der Anschauungen über Ehe und 
Familie in der sozialistischen Gesellschaft zu machen.
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